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 11. fordert den Generalsekretär auf, sich weiter um die Aktualisierung der beiden Publikationen zu 
bemühen und sie in allen ihren Sprachfassungen in elektronischer Form verfügbar zu machen; 

 12. stellt mit Besorgnis fest, dass der Rückstand bei der Erstellung von Band III des Repertory 
nicht beseitigt worden ist, und fordert den Generalsekretär auf, dieses Problem wirksam und vorrangig an-
zugehen, während sie gleichzeitig lobt, dass der Generalsekretär beim Abbau des Rückstands Fortschritte 
erzielt hat; 

 13. verweist erneut auf die Verantwortung des Generalsekretärs für die Qualität des Repertory und 
des Repertoire und fordert den Generalsekretär im Hinblick auf das Repertoire auf, auch künftig die in den 
Ziffern 102 bis 106 seines Berichts vom 18. September 195279 beschriebenen Modalitäten zu befolgen; 

 14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten Tagung 
einen Bericht sowohl über das Repertory als auch über das Repertoire vorzulegen; 

 15. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Sonderausschuss auf seiner nächsten Tagung über 
die Informationen nach Ziffer 12 seines Berichts über die Anwendung der Bestimmungen der Charta betref-
fend die Gewährung von Hilfe an Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind80, zu 
unterrichten; 

 16. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten 
Tagung unter dem Punkt „Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der 
Vereinten Nationen“ einen Bericht über die Anwendung der Bestimmungen der Charta betreffend die Ge-
währung von Hilfe an Drittstaaten, die von der Anwendung von Sanktionen betroffen sind, vorzulegen; 

 17. beschließt, den Punkt „Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rol-
le der Vereinten Nationen“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 68/116 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 16. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/468, Ziff. 7)81. 

68/116. Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 67/97 vom 14. Dezember 2012, 

 in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio-
nen und des Völkerrechts, die unverzichtbare Grundlagen einer friedlicheren, wohlhabenderen und gerech-
teren Welt sind, und erneut ihre Entschlossenheit bekundend, ihre strikte Achtung zu fördern und in der 
ganzen Welt einen gerechten und dauerhaften Frieden herbeizuführen, 

 bekräftigend, dass Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie miteinander verknüpft sind 
und sich gegenseitig verstärken und dass sie zu den universellen und unteilbaren grundlegenden Werten 
und Prinzipien der Vereinten Nationen gehören, 

 sowie die Notwendigkeit bekräftigend, den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler wie 
auch internationaler Ebene allgemein einzuhalten und anzuwenden, und in Bekräftigung ihres feierlichen 
Bekenntnisses zu einer auf Rechtsstaatlichkeit und dem Völkerrecht beruhenden internationalen Ordnung, 
die zusammen mit den Grundsätzen der Gerechtigkeit eine wesentliche Voraussetzung für die friedliche 
Koexistenz und die Zusammenarbeit der Staaten bildet, 

_______________ 
79 A/2170. 
80 A/68/226. 
81 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter Mexikos im Namen des Vorstands im Aus-
schuss vorgelegt. 
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 in der Überzeugung, dass die Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler 
Ebene für die Herbeiführung eines dauerhaften Wirtschaftswachstums, nachhaltige Entwicklung, die Besei-
tigung von Armut und Hunger und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten unabdingbar ist, 
und anerkennend, dass die kollektive Sicherheit von einer wirksamen, im Einklang mit der Charta und dem 
Völkerrecht durchgeführten Zusammenarbeit gegen grenzüberschreitende Bedrohungen abhängt, 

 in Bekräftigung der Pflicht aller Staaten, in ihren internationalen Beziehungen eine mit den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unter-
lassen und im Einklang mit Kapitel VI der Charta ihre internationalen Streitigkeiten durch friedliche Mittel 
so beizulegen, dass der Weltfrieden, die internationale Sicherheit und die Gerechtigkeit nicht gefährdet 
werden, und mit der Aufforderung an die Staaten, die Annahme der Gerichtsbarkeit des Internationalen 
Gerichtshofs im Einklang mit seinem Statut zu erwägen, sofern sie dies nicht bereits getan haben, 

 in der Überzeugung, dass die Tätigkeiten der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten von der 
Förderung und Achtung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene sowie von Gerech-
tigkeit und guter Regierungsführung geleitet sein sollen, 

 unter Hinweis auf Ziffer 134 e) des Ergebnisses des Weltgipfels 200582, 

 1. erinnert an die während des Tagungsteils auf hoher Ebene ihrer siebenundsechzigsten abgehal-
tene Tagung der Generalversammlung auf hoher Ebene über Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und interna-
tionaler Ebene und an die Erklärung, die auf dieser Tagung verabschiedet wurde83; 

 2. nimmt Kenntnis von dem Jahresbericht des Generalsekretärs über die Stärkung und Koordinie-
rung der Tätigkeiten der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit84; 

 3. bekräftigt die Rolle der Generalversammlung, wenn es darum geht, die fortschreitende Ent-
wicklung des Völkerrechts sowie seine Kodifizierung zu begünstigen, und bekräftigt ferner, dass sich die 
Staaten an alle ihre Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu halten haben; 

 4. bekräftigt außerdem, dass es geboten ist, die Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene im 
Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu wahren und zu fördern; 

 5. begrüßt den Dialog zum Thema „Förderung der Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene“, 
den die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und die Einheit für 
Rechtsstaatlichkeit im Exekutivbüro des Generalsekretärs mit den Mitgliedstaaten aufgenommen haben, 
und fordert die Fortsetzung dieses Dialogs mit dem Ziel, die Rechtsstaatlichkeit auf internationaler Ebene 
zu fördern; 

 6. betont die Wichtigkeit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene und die 
Notwendigkeit, die Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen durch erweiterte technische Hilfe und Kapazitäts-
aufbau verstärkt bei der innerstaatlichen Umsetzung ihrer jeweiligen internationalen Verpflichtungen zu 
unterstützen; 

 7. ersucht den Generalsekretär erneut, eine bessere Koordinierung und Kohärenz der Institutio-
nen der Vereinten Nationen untereinander und mit den Gebern und Empfängern zu gewährleisten, und for-
dert erneut, die Effektivität dieser Aktivitäten vermehrt zu evaluieren, einschließlich möglicher Maßnah-
men zur Verbesserung der Wirksamkeit dieser Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau; 

 8. fordert in diesem Zusammenhang alle Interessenträger auf, den Dialog auszubauen, damit die 
Hilfe auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit an den nationalen Perspektiven ausgerichtet und somit die 
nationale Eigenverantwortung gestärkt wird; 

 9. fordert in Anbetracht der Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit für nahezu alle Bereiche, in denen 
die Vereinten Nationen sich engagieren, den Generalsekretär und das System der Vereinten Nationen auf, 

_______________ 
82 Resolution 60/1. 
83 Resolution 67/1. 
84 A/68/213. 
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im Rahmen einschlägiger Tätigkeiten, soweit angezeigt, Aspekten der Rechtsstaatlichkeit systematisch 
Rechnung zu tragen, einschließlich der Beteiligung von Frauen an Tätigkeiten auf dem Gebiet der Rechts-
staatlichkeit; 

 10. bekundet der Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit ihre 
volle Unterstützung für die Rolle, die sie in Bezug auf die übergreifende Koordinierung und Kohärenz in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen und im Rahmen der bestehenden Mandate mit Unterstützung 
durch die Einheit für Rechtsstaatlichkeit und unter der Führung des Stellvertretenden Generalsekretärs 
wahrnimmt; 

 11. ersucht den Generalsekretär, seinen nächsten Jahresbericht über die Tätigkeiten der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit rechtzeitig und im Einklang mit Ziffer 5 ihrer Resolution 
63/128 vom 11. Dezember 2008 vorzulegen; 

 12. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit als Schlüs-
selelement der Unrechtsaufarbeitung wiederherzustellen; 

 13. legt dem Generalsekretär und dem System der Vereinten Nationen nahe, den Tätigkeiten auf 
dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit hohen Vorrang einzuräumen; 

 14. bittet den Internationalen Gerichtshof, die Kommission der Vereinten Nationen für internatio-
nales Handelsrecht und die Völkerrechtskommission, auch künftig in ihrem jeweiligen Bericht an die Gene-
ralversammlung zu ihrer derzeitigen Rolle bei der Förderung der Rechtsstaatlichkeit Stellung zu nehmen; 

 15. bittet die Gruppe für Koordinierung und Ressourcen im Bereich Rechtsstaatlichkeit und die 
Einheit für Rechtsstaatlichkeit, mit den Mitgliedstaaten weiter regelmäßig zusammenzuarbeiten, insbeson-
dere im Rahmen informeller Unterrichtungen; 

 16. betont, dass die Einheit für Rechtsstaatlichkeit mit den erforderlichen finanziellen und perso-
nellen Ressourcen ausgestattet werden muss, damit sie ihre Aufgaben in wirksamer und nachhaltiger Weise 
wahrnehmen kann, und legt dem Generalsekretär und den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, die Tätigkeit 
der Einheit auch weiterhin zu unterstützen; 

 17. beschließt, den Punkt „Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene“ in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsechzigsten Tagung aufzunehmen, und bittet die Mitgliedstaaten, 
ihre Stellungnahmen in der anstehenden Aussprache im Sechsten Ausschuss auf das Unterthema „Aus-
tausch der nationalen Verfahrensweisen der Staaten bei der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit durch Zugang 
zur Justiz“ zu konzentrieren. 

RESOLUTION 68/117 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 16. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/469, Ziff. 9)85. 

68/117. Geltungsbereich und Anwendung des Weltrechtsprinzips 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung ihres Bekenntnisses zu den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Natio-
nen, zum Völkerrecht und zu einer auf Rechtsstaatlichkeit beruhenden internationalen Ordnung, die eine 
wesentliche Voraussetzung für die friedliche Koexistenz und die Zusammenarbeit der Staaten bildet, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 64/117 vom 16. Dezember 2009, 65/33 vom 6. Dezember 
2010, 66/103 vom 9. Dezember 2011 und 67/98 vom 14. Dezember 2012, 

_______________ 
85 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vertreter Togos im Namen des Vorstands im Aus-
schuss vorgelegt. 
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